
  Liebe Faschingsfreunde,
  liebe Umzugsteilnehmer,
 liebe Gäste des Radeburger Karnevals,

leider zwingt auch uns die derzeitige Corona-Pan-
demie zu tiefgreifenden Entscheidungen für unsere  

64. Karnevalssaison.
(Offenbar kann das Virus lesen und hat unser Motto „Rabufiziert – eine 
Stadt im Faschingsfieber“, allzu wörtlich genommen.)

Nach umfangreichen internen Beratungen und Abstimmung mit den 
verantwortlichen staatlichen Stellen müssen wir schweren Herzens 
unsere für November geplanten Veranstaltungen ebenso absagen, wie 
auch unseren großen Karnevalsumzug im Februar.

Auch die Zeltveranstaltungen im Februar 2021 werden aus nachvoll-
ziehbaren Gründen nicht stattfinden.
Diese Entwicklung bedauern wir sehr, sehen uns aus Verantwortung 
gegenüber unseren  Mitgliedern und Gästen jedoch zu diesem Schritt 
gezwungen.

Wir bleiben dennoch optimistisch und wollen versuchen, vielleicht 
am Faschingswochenende eine Open-Air-Veranstaltung auf die 
Beine zu stellen.
Zu diesen und möglichen anderen Aktivitäten werden wir euch auf 
dem Laufenden halten.

Wir bedanken uns für Euer Verständnis – bleibt gesund!

Mit einem nicht ganz so „donnernden“ RABU –
Euer Radeburger Carnevals Club.
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Radeburger Karneval

RAZ: Die beiden für dieses Jahr 
noch geplanten Konzerte im Kul-
turbahnhof mussten wegen des Lock 
Downs abgesagt werden…
Sebastian Kruhl: Wir mussten absa-
gen unabhängig vom Lock Down, 
weil das Hygienekonzept dort nur 
so wenige Besucher zulässt, dass 
sich die Konzerte nicht rechnen. Die 
Künstler können nach der langen 
Durststrecke nicht auch noch um 
Gehaltsverzicht gebeten werden. 
Das geht nicht.
Geplant waren am 21.11.20 der Nach-
holtermin mit Manuel Schmid und 
am 05.12.20 das Jahresabschluss- 
konzert mit Falkenberg.

RAZ: Die Bundesregierung hat doch 
finanzielle Unterstützung zugesagt. 
Das sollte man nutzen.
Sebastian Kruhl: Das ist nicht das 
Problem. Der größte Star könnte 
hier auftreten. Die Leute würden 
nicht kommen. Die einen sind so 
verängstigt, dass sie sich kaum noch 
aus dem Haus trauen, die anderen 
wollen nicht mit Masken dasitzen. 
Konzerte leben auch davon, dass man 
seinen Star feiert, laut ist, mitsingt. 
Ins Kulturhaus Baden Baden gehen 
ca. 1800 Leute. Das Hygienekonzept 
für ein Söhne-Mannheims-Konzert, 
mit denen ich dieses Jahr auf Tournee 
gehen wollte, sah 160 vor. Wie soll da 
Stimmung aufkommen? Selbst wenn 
es subventioniert würde – ich verstehe 
jeden Künstler, der sowas ablehnt. 
Die meisten kennen sich mit För-
derrichtlinien nicht aus, geschweige 
mit dem Schreiben von Anträgen. 
Staatliche Orchester machen sowas 
vielleicht, weil sie wissen, wie man 
auch mit wenig Besuchern ans Geld 
kommt. Die treten in Clubs vor 30 
Leuten auf und verkraften das. Aber 
vor allem den selbständigen Künst-
lern geht es nicht gut. Die, die es 
immerhin geschafft haben, im August 
Unterstützung zu beantragen, soweit 
ich sie kenne, haben fast alle eine 
Absage bekommen, weil sie nicht 
unter die Begünstigten fallen. 

RAZ: Ist die Lage ernst, dann ist 
Schluss mit lustig. Dass die Konsu-
menten keinen Bock haben, kann man 
nachvollziehen. Man könnte einen 
bekannten Spruch abändern und 
sagen: Das ist bloß Kunst und kann 
weg. Der Freizeitsektor, der jetzt run-
tergefahren wird, reicht vom darstel-
lenden Künstler über Eventagenturen, 
Veranstalter, Reisebüros, Galerien, 
Bibliotheken und Fitnessstudios bis 
hin zu allen, die im Umfeld tätig 
sind: Techniker, Köche, Kraftfahrer, 

Corona-Pandemie

Ist das Kunst, dann kann das weg?
Der Elferrat sagt – erstmals seit seiner Existenz – den gesamten Radeburger Karneval ab. Die Stadt sagt den 
Weihnachtsmarkt ab und nun wird auch der „Rest“ der diesjährigen BärnsDORFkonzerte abgesagt. RAZ 
hat mit dem Veranstalter gesprochen. Sebastian Kruhl aus Bärnsdorf ist einer, der sich in dieser besonders 
arg gebeutelten Kultur-Szene gut auskennt. Die Firma Kruhl Produktions-& Medientechnik GmbH hat in 
den letzten 15 Jahren mehr als 1000 Events in 71 Städten – von Los Angeles bis Sidney und von London bis 
Tokio mit Licht-, Ton- und Medientechnik ausgestattet. Dadurch hat er auch Kontakte zu weiteren Betrof-
fenen in der „Szene“. 

Maskenbildner, Piloten… Weit über 
6 Millionen Menschen verdienen in 
diesem Bereich ihren Lebensunterhalt 
– das ist jeder sechste Berufstätige.
Sebastian Kruhl: Ja. Diese Bedeu-
tung der Branche wird unterschätzt. 
Viele sehen es nur aus ihrer Kon-
sumentensicht. In Bayern wird das 
Oktoberfest abgesagt oder in Köln 
der Karneval – alle finden es in Ord-
nung. Kultur ist nicht so wichtig. Bei 
den Jazz-Tagen, eigentlich nominell 
eine Konzertveranstaltung, hat der 
Veranstalter schon im letzten Jahr 
gesagt: wir holen einen kontrover-
sen politischen Redner, damit wir 
wenigstens mal die Hütte vollkrie-
gen. Das war auch dieses Jahr wieder 
so. 200 Leute kamen zu Julia Neigel. 
Zu Daniele Ganser als politischem 
Redner kamen 700. 

RAZ: Kunst und Kultur sind für Ver-
braucher ein KANN, kein MUSS. Erst 
kommt das Fressen, hat schon Bertolt 
Brecht recht sarkastisch gesagt. Erst 
kommt das Über-Lebenswichtige, 
dann das Wichtige, die Pflichten und 
dann, wenn noch was übrig ist an 
Ressourcen, an Zeit und Geld, dann 
darf Freizeit auch etwas kosten. Von 
dem, was dann und wirklich erst dann 
aufgewendet wird, lebt die Freizeit-
branche, leben Kunst und Kultur…
Sebastian Kruhl: Ja und das bricht 
jetzt weg. Die nicht so Berühmten 
können dann froh sein, jemand zu 
kennen wie Xavier Naidoo. Über 
seine Äußerungen kann man teil-
weise nur den Kopf schütteln, aber er 
kann es sich leisten, er hat sein Heu 
rein. Er hat mehrere Häuser, da lässt 
er in Armut gefallene Kollegen jetzt 
wohnen. So sieht es aus.

RAZ: Bleiben wir mal in Radeburg. 
Zum Beispiel für den RCC fallen 
erneut Einnahmen weg, aber auch 

für die Caterer, die Zeltbauer, die 
Techniker. Von den Ausfällen des 
Weihnachtsmarkts sind Geschäfte 
und Vereine betroffen. Wenn Ein-
nahmen aus Bratwurst- und Pfann-
kuchenverkauf vielleicht noch ein 
Zusatzgeschäft sind, so ist schon der 
wegfallende Einkaufsbummel für die 
kleinen Geschäfte in der Stadt eine 
Größenordnung und für den einen 
oder anderen ehrenamtlichen Verein 
ist der Verkaufsstand auf dem Weih-
nachtsmarkt eine wichtige, vielleicht 
die wichtigste Finanzierungsquelle 
ihres Vereinszwecks. Was bedeutet 
für Euch als Kruhl GmbH der Ver-
zicht auf die zwei Konzerte?
Sebastian Kruhl: Es wird einem 
al les  genommen.  Selbs t  d ie 
Geschäfte, die keine waren. Mit 
den Söhnen Mannheims haben wir 

im Sommer zwar angefangen ein 
neues Album einzuspielen, aber es 
fehlen die Einnahmen aus den Kon-
zerten. Livestreaming bringt zurzeit 
ein bisschen was, aber davon kann 
man nicht leben. 
Ganz besonders ärgere ich mich 
darüber, wie sich der Freistaat z.B. 
als Ausrichter des Tages der Sach-
sen verhält. Die sichern sich gegen 
Pandemien wie Corona ab, indem sie 
in ihre AGB schreiben, dass sie für 
eine Absage der Veranstaltung keine 
Haftung übernehmen. Da sagen die 
Sender, selbst MDR: dann kommen 
wir nicht. Ist uns zu riskant. Wir 
hätten für RTL und Lokalradios wie 
Radio Dresden die Technik gestellt. 
Das Geschäft ist damit auch weg – 
vielleicht für immer. 
Das ganze Kongress- und Messe-
geschäft ist zusammengebrochen. 
Konzerne wie Bayer haben ganze 
Abteilungen aufgelöst, die damit 
befasst waren. Da ist ein weltweites 
Geschäft weggebrochen. 

Wir sind deswegen noch nicht in 
einer prekären Lage. Wir haben 
immer noch die Technik, die sich 
verkaufen lässt.

RAZ: Verkaufen hieße, dass Ihr nicht 
davon ausgeht, dass es nächstes Jahr 
wieder losgehen könnte?
Sebastian Kruhl: Was die Zukunft 
der Konzertszene in der Zukunft 
angeht, sehe ich, ehrlich gesagt, 
schwarz. Niemand kauft mehr im 
Vorfeld Karten, weil keine verlässli-
che Planung mehr möglich ist. Das 
Risiko, auf Karten sitzen zu bleiben, 
steigt, weil Künstler und Veranstalter 
pleitegehen können oder eben auch 
mal sterben. Oder weil es an Personal 
fehlt. Ich kenne viele Begleitmusiker 
und andere aus dem Umfeld, die 
sind in ihren erlernten Beruf zurück 
oder haben sich eine andere Arbeit 
gesucht. Und irgendwann kommt 
der Tag X, an dem die ausgefallenen 
Veranstaltungen alle zur selben Zeit 
nachgeholt werden. Wir hatten für uns 
hier in Radeburg Karat, Stern Meißen 
und City für den 22.5.21 verabredet. 
Nun die Absage, weil am gleichen 
Tag „die Rockgiganten“ nachgeholt 
wird, wo City  auftreten soll. 
Eine ganz andere Frage ist, ob die 

Leute dann noch das Geld für Kon-
zerte übrighaben. Es hat sich ja für 
viele vieles geändert – auch, was 
die geglaubte finanzielle Sicherheit 
angeht. Kurzarbeit für viele bedeutet 
auch, dass ihnen das Geld fehlt und 
wir wissen ja, wo zuerst die Abstriche 
gemacht werden. Auch andere Bran-
chen, die wir bisher beliefert haben, 
trifft es hart – und viele darin einge-
bundene Beschäftigte. Aufgrund der 
fehlenden Touristen und der nicht 
mehr stattfindenden Tagungen sind 
zum Beispiel in München und Köln 
einige Hotels mit über 500 Betten zu 
und werden das auch bleiben. Dass 
man Tagungen auch virtuell machen 
kann, etabliert sich jetzt und das Fazit 
von Corona wird wohl sein: es ist 
besser, nicht so viel herumzureisen, 
denn dadurch verbreiten sich Viren. 

RAZ: Vielen Dank für das Gespräch

Mit Sebastian Kruhl 
sprach Klaus Kroemke 

Herbstliche Impressionen aus der UmgebungHerbstliche Impressionen aus der Umgebung

Fotos: K. Kroemke / K. Kahle

Konzerte wie der Auftritt der Söhne Mannheims in Moritzburg sind vielen Fans noch in guter Erinnerung.

Radeburger Weihnachtsmarkt

Auch der Weihnachtsmarkt in Radeburg mußte abgesagt werden. 
Siehe dazu die Informationen der Bürgermeisterin auf Seite 3.



RAZ Seite 2

Highspeed nach Hause telefonieren!
Außerirdisch gut. Schnelles Internet von ENSO.

Telefon: 0800 5075100 (kostenfrei) www.enso.de/internet

* Gültig bis 31.12.2020 und nur für DSL-Produkte. 

Jetzt bis zu 120 €*  

Rabatt sichern.

Ihr ENSO-Partner vor Ort: Ideenwerk Radeburg GmbH · August-Bebel-Str. 2 · 01471 Radeburg · Tel. 03 52 08/8 08 10

Schön, dass ihr in der letzten Aus-
gabe wieder einem Jungunternehmer 
eine Bühne bereitet habt. Ich glaube 
das ist ein richtiger Weg. Danke vor 
allem für die ideologiefreie Unter-
stützung einer modernen Land- und 
Nahrungsgüterwirtschaft, die es in 
letzter Zeit besonders schwer hat.
Ehrliche Regionalität ist in dieser 
Branche vielleicht sogar mehr als 
eine Nische. Christoph Schempp 
hat da einen guten Ansatz gefunden, 
aber viel hängt vom Verbraucher 
ab. Es kann gelingen, wenn über 
Regionalität nicht bloß geredet, 
sondern in diesem Sinne gehandelt, 
das heißt: auch wirklich regional 
eingekauft wird.

Thomas Tillig

Leserzuschrift

Am Freitag, dem 6. November, kam 
es in Radeburg zu einem Großbrand 
an einem Hintergebäude Großenhai-
ner Straße 20. Das Gebäude gehörte 
früher zur Tischlerei Zeidler, die 
aber bereits in den 90er Jahren in die 
Königsbrücker Straße umgezogen 
ist. Das Objekt wurde noch privat 
genutzt. Warum und wie das Feuer 
ausbrechen konnte, ist – anders als 
im Polizeibericht vermeldet – derzeit 
noch ungeklärt. 

Alle Ortsfeuerwehren der Stadt 
Radeburg und weitere Feuerwehren 
umliegender Gemeinden bekämpf-
ten den durch die Lage des Objekts 
im Hinterhof und die Verschachte-
lung mit anderen Gebäuden kom-
plizierten Brand. Die zahlreichen 
Feuerwehren wurden benötigt, um 
ein Übergreifen der Flammen auf 
die angrenzenden Wohngebäude 
im letzten Moment zu verhindern. 
Um ausreichend Löschmittel zur 
Verfügung zu haben, wurde Lösch-
wasser aus mehreren Hydranten und 
zusätzlich aus der Röder gepumpt. 
Ein glücklicher Umstand war, soweit 
man das im Rahmen eines solchen 
Unglücks so bezeichnen darf, dass 
es während des Brandes windstill 

Radeburg

Großbrand in der Innenstadt – über 100 Einsatz-
kräfte verhinderten noch größeren Schaden

war und es nicht zu Funkenflug 
kam, was in dem dicht bebauten 
Gebiet eine noch viel größere Her-
ausforderung gewesen wäre. Die 
Einsatzkräfte waren auch für diesen 
Fall gewappnet.

Die Bewohner der umliegenden 
Wohngebäude mussten zur Sicher-
heit ihre Wohnungen verlassen. Die 
Löscharbeiten dauerten über die 
Nacht an, da im Gebäude Holz ein-
gelagert war. Auch das THW wurde 
an die Einsatzstelle alarmiert. Hier 
unterstützte man die Feuerwehr in 
den Nachtstunden beim Abriss von 
Gebäudeteilen. Die Verpflegung der 
Einsatzkräfte wurde durch die Stadt 
organisiert und zu einem späteren 
Zeitpunkt wurde die Sanitätseinheit 
des DRK Dresden-Land alarmiert. 
Die Großenhainer Straße war bis 
in den Sonnabendmorgen hinein 
zwischen Markt und Großenhainer 
Platz voll gesperrt. Personen kamen 
bei dem Einsatz nicht zu Schaden. 
Der Sachschaden ist derzeit noch 
ungeklärt.

Die Familien Zeidler und Schuppe, 
die immer noch unter Schock stehen 
und von dem Unglück tief erschüt-

tert sind, möchten auf diesem Weg 
ein großes Dankeschön für den 
unschätzbaren Einsatz an die über 
100 Kräfte aller Feuerwehren und 
Hilfsorganisationen sagen. 

„Insbesondere Danke auch an alle 
freiwilligen Helfer, die gesamte 
Nachbarschaft, Freunde, Herrn 
Thomas von der Agrargenossen-
schaft Radeburg, die freiwilligen 
Helfer für die unkomplizierte Erst-
versorgung mit Speisen und Geträn-
ken und nicht zuletzt an Frau Ritter, 
unsere Bürgermeisterin, die auch 
die ganze Nacht vor Ort war und die 
Hilfe koordiniert hat.“

K.Kroemke

Fotos: S. Kruhl, K. Kroemke

Radeburg

Corona-Ausbruch auf der Friedenshöhe
Zur Anfrage von Radeburger Anzei-
ger bezüglich der örtlichen Corona-
Situation teilte die Pressestelle des 
Landratsamtes folgendes mit:
Bis zum Stand 5. November 2020 
waren insgesamt (seit Start der 
Erhebungen im März) 49 Perso-
nen in Radeburg positiv auf das 
Virus SARS-CoV-2 getestet worden 
(mittels PCR-Test). Am 5.11.2020 
waren 37 von diesen Personen in 
Quarantäne. Zwölf Personen hatten 
die Quarantäne bereits beendet. Als 
Kontaktpersonen/Reiserückkehrer 
haben wir für den 5. November 2020 
49 Personen vermerkt.
Bereits am 6. November 2020 waren 
diese Zahlen wieder verändert. Es 
ist korrekt, dass es einen Corona-
Ausbruch im Altenpflegeheim „Frie-
denshöhe“ der Diakonie in Radeburg 
gegeben hat. Allein am Freitag,  
6. November 2020, waren 55 Fälle 
(von insgesamt 103 neuen Fällen 
am Freitag) auf diesen Ausbruch 

zurückzuführen. Da es sich bei den 
Personen vermutlich auch um Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter handelt, 
sind nicht alle 55 Fälle der Statistik 
der Stadt Radeburg zuzuschreiben.
Stand 10. November gibt es in Rade-
burg 90 positiv Getestete. 
19 Personen haben die Quarantäne 
beendet. Insgesamt stieg damit die 
Zahl der positiven PCR-Tests in 
Radeburg auf 109, dazu kommen 59 
Kontaktpersonen.
Die Corona-Situation im Landkreis 
Meißen ist – wie überall – sehr 
dynamisch. Sie finden die aktuellen 
Zahlen täglich in den Diagrammen 
auf der Website des Landkrei-
ses Meißen: www.kreis-meissen.
org/16190.html (in der Box im 
rechten Seitenbereich). 

Anja Schmiedgen-Pietsch 
Pressesprecherin 

Büro Landrat 
Landratsamt Meißen 

TSV 1862 Radeburg

Unsere F1 startete nach einer langen 
Pause mit einem Pokalspiel in die 
neue Saison. Als Gegner begrüßte 
man den FV Zabeltitz. Die Jungs 
zeigten was sie drauf haben und 
zogen ohne Gegentor in die nächste 
Runde ein. Hier wartete die 1. Mann-
schaft vom FV Gröditz 1911. Einen 
guten Vorsprung gab man leider aus 
der Hand und schied letztendlich, 
Sekunden vor Schluss, in der Ver-
längerung aus. Trotzdem haben die 
Kids ein fantastisches Spiel abgege-
ben. Beim Start in den Punktspielbe-
trieb zeigte die Mannschaft ebenfalls 
ihr Können. Das Erlernte im Trai-

Jubel nach dem Sieg in Meißen 

F1 mit tollem Start in die Saison 2020/2021
ning wurde mit viel Schwung in die 
Spiele genommen. So sprangen bei 
5 Punktspielen 5 Siege heraus. Das 
Torverhältnis von 63:1 zeigt, dass 
die F1 sich gut entwickelt hat. Das 
Spitzenspiel gegen die Punktgleiche 
Mannschaft von Priestewitz muss 
leider der erneuten Zwangspause 
weichen und wird hoffentlich bald 
nachgeholt. Das Trainerteam lobt 
die hohe Trainingsbeteiligung und 
den Einsatz der gesamten Truppe.

Weiter so Jungs!

H. Wagner

Dieser Ausgabe 
liegen Einleger

der Gärtnerei Vetter
sowie der 

GENUSS-QUELLE 
Dirk Klotsche bei.

Regionale Wirtschaft

Am Dienstag, dem 3. November eröffnete die Fleischerei Schempp ihre 
Filiale in Radeburg am Markt (RAZ berichtete in der letzten Ausgabe). 
Die ersten Kunden begrüßten Cathleen Salomon, Christoph Schempp, 
Ramona Schacht und Gabi Lehmann (v.l.) Gabi Lehmann vertrat in 
dieser Woche Carola Freund (leider nicht im Bild). Für den Fotografen 
wurden die freundlichen Gesichter gezeigt – sonst wird die Masken-
pflicht natürlich korrekt eingehalten.
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Bürgermeisterin

Stadt Radeburg - Bauamt / SB Tiefbau

Radeburg – Großenhainer Straße

Radeburg – Riesstraße/Zum Wertfeld

Am Ortsausgang beginnen die 
Arbeiten zur Erschließung des 
Wohngebietes „Nieder-Hufen“ mit 
Einrichtung der Baustelleneinrich-
tung. Ab 16.11.2020 werden die 
Tiefbauarbeiten zum Bau der Nie-
derschlagsentwässerungsanlagen 
durchgeführt.

Wegen eines gewerblichen Bau-
vorhabens wird der Gehweg zwi-
schen Ampel Dresdner Straße 
und Einmündung Riesstraße in 
Richtung Autobahn rechts sowie 

Im Bereich der Straßenquerungen 
und Baustellenausfahrten kommt 
es dabei zu lokalen und temporären 
Behinderungen des Verkehrs auf 
der S 91 und dem angrenzenden 
Gehweg. 
Bitte beachten Sie die örtlichen 
Beschilderungen.

entlang der Riesstraße bis Einmün-
dung Schenkerstraße rechts bis auf 
weiteres gesperrt. Bitte weichen 
Sie auf die gegenüberliegenden 
Gehwege aus.

Stadt Radeburg

Informationen zur Durchführung des Winterdienstes 
Die kommunalen Straßen, Wege 
und Plätze in Radeburg sowie allen 
Ortsteilen werden durch den städti-
schen Winterdienst wochentags ab 
04:30 Uhr bzw. am Wochenende 
oder an Feiertagen ab 06:30 Uhr 
beräumt. 

Die sich im Gemeindegebiet 
befindlichen Kreis- und Staats-
straßen (Moritzburger Straße in 
Volkersdorf; S 58 - Marsdorfer 
Straße in Bärnsdorf; S 80, S 96 
– Ortsdurchfahrten Volkersdorf, 
Bärnsdorf, Berbisdorf bis Gewer-
begebiet Radeburg; S 91 - Großen-
hainer Straße zwischen Kreuzung 
Am Busbahnhof und Rödern; S 
100 - Meißner Berg, Am Busbahn-
hof, Großenhainer Straße, Königs-
brücker Straße; S 177 – Meißner 
Landstraße über Gewerbegebiet 
Radeburg bis Ortsdurchfahrt Groß-
dittmannsdorf) werden durch die 
Straßenmeisterei des Landkreises 
Meißen betreut.

Bitte beachten Sie, dass die Ver-
pflichtung für das Schneeräu-
men und Streuen der Gehwege 
den Straßenanliegern obliegt. 
Als Straßenanlieger gelten Eigen-
tümer von Grundstücken, die an 
einer Straße liegen oder von ihr 
eine Zufahrt oder einen Zugang 
haben.

Die Satzung der Stadt Radeburg 
über die Verpflichtung der Straßen-
anlieger zum Reinigen, Schnee-
räumen und Streuen der Gehwege 

regelt, dass Gehwege werktags bis 
07:00 Uhr, sonn- und feiertags bis 
09:00 Uhr geräumt und gestreut 
sein müssen. Je nach Wetterlage 
ist dies zu wiederholen, die Pflicht 
hierzu endet 20:00 Uhr.

Gehwege sind auf einer solchen 
Breite zu räumen, dass die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs 
gewährleistet ist, in der Regel min-
destens auf 1 m. Wenn sich eine 
Bushaltestelle auf dem Gehweg 
vor Ihrem Grundstück befindet, 
sind Sie als Straßenanlieger 
ebenso verpflichtet, sowohl den 
Zugang zur Haltestelle als auch 
ein ungehindertes Ein- und Aus-
steigen sicherzustellen.
Der Schnee ist am Rande des 
Gehweges (soweit der Platz dafür 
nicht ausreicht am Rande der 
Fahrbahn) oder, wenn nicht mög-
lich bzw. verkehrsgefährdend, im 
eigenen Grundstück zu lagern. 
Zum Streuen sind abstumpfende 
Stoffe wie Sand oder Splitt zu 
verwenden, bei starker Vereisung 
ist der maßvolle Einsatz von Auf-
taumitteln gestattet. 

Wir weisen noch darauf hin, dass 
die Entfernung gefährlicher Eis-
zapfen an Gebäudedächern eine 
Verpflichtung des Hauseigentü-
mers ist. Der Gehweg darf hierzu 
kurzfristig abgesperrt werden, 
danach sind die Eiszapfen unver-
züglich zu entfernen. 

Stadt Radeburg

Sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger,

die Autobahnabfahrt Radeburg aus 
Richtung Dresden kommend war 
in den letzten Wochen mit einer 
Ampel ausgerüstet. Da die Orts-
durchfahrt Schönfeld aufgrund einer 
Baumaßnahme für mehrere Monate 
gesperrt war, wurde der gesamte 
großräumige Umleitungsverkehr 
aus Richtung Dresden kommend 
in Richtung Großenhain und Riesa 
über die Autobahnabfahrt Radeburg 
abgeleitet. Dies führte nahezu täg-
lich zu einem enormen Rückstau 
bis auf die Autobahn. Im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten veranlassten 
das Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr, die Autobahnpolizei und 
das Verkehrsamt des Landkrei-
ses Meißen die Einrichtung der 
Ampel. Die Bauarbeiten in Schön-
feld wurden Ende Oktober abge-
schlossen. Der Landkreis entschied 
deshalb, die Ampel hier in Radeburg 
wieder zurückbauen zu lassen.   

Die Entwicklung der Corona-Pande-
mie ist im Stadtgebiet von Radeburg 
mit Ortsteilen in den letzten Tagen 
deutlich dynamischer als bisher. Ich 
appelliere deshalb an Sie, die Vorga-
ben der Corona-Verordnungen strikt 
anzuwenden und Kontakte wenn 
möglich zu vermeiden.

Folgende Festlegungen habe ich im 
Zusammenhang mit der Pandemie 
deshalb getroffen: 
Die Stadtverwaltung wurde für 
den allgemeinen Besucherverkehr 
geschlossen. Bitte nehmen Sie per 
Post (Stadt Radeburg, Heinrich-
Zille-Straße 6, 01471 Radeburg),
Telefon (035208 961-0) oder Mail 
(rathaus@radeburg.de) Kontakt 
mit uns auf und vereinbaren Sie bei 
Notwendigkeit einen Termin. 
Alle Informationen finden Sie auch 
unter https://www.radeburg.de/

aktuelles/corona-virus/
Besuche zu Geburtstagen von 
Altersjubilarinnen und -jubilaren 
finden vorerst nicht mehr statt. 
Heimatmuseum, Bibliothek und 
Senioren-Begegnungsstätte wurden 
geschlossen, Sportstätten sind nur 
noch für den Schulsport geöffnet. 
Die allseits beliebten Senioren-
Weihnachtsfeiern im Advent haben 
wir ebenfalls schweren Herzens 
absagen müssen, da die entsprechen-
den Vorschriften nicht umsetzbar 
sind.
Ende September hatte die sächsische 
Landesregierung neue Bestim-
mungen für die Durchführung von 
Weihnachtsmärkten veröffentlicht. 
Voraussetzung ist in jedem Fall ein 
entsprechend durchführbares Hygie-
nekonzept. Gemeinsam mit dem 
Ordnungsamt haben wir uns viele 
Gedanken über ein mögliches Kon-
zept zum Weihnachtsmarkt gemacht 
und dies auch mit den Standbe-
treibern besprochen. Im Ergebnis 
muss mitgeteilt werden, dass der 
Heinrich-Zille-Weihnachtsmarkt 
am 2. Advent ausfallen muss. Die 
Stadtverwaltung wird trotz dieser 
Umstände alles daransetzen, eine 
stimmungsvolle vorweihnachtli-
che Atmosphäre in der Stadt zu 
schaffen. Ein schöner Weihnachts-
baum wurde bereits ausgewählt 
und wird rechtzeitig aufgestellt, die 
Straßen werden wie in jedem Jahr 
mit den Lichterketten illuminiert. 
Der verkaufsoffene Sonntag am  
2. Advent wurde durch den Stadtrat 
beschlossen, sodass kreativen Ideen 
der Händler in den Ladengeschäften 
nichts entgegensteht.
Bleiben Sie trotz dieser wenig 
erfreulichen Nachrichten optimi-
stisch. 
Ich wünsche Ihnen für die nächste 
Zeit alles Gute. 

Ihre Bürgermeisterin 
Michaela Ritter

Stadt Radeburg – Stadtrat
Stadtratsbeschlüsse

Der Stadtrat der Stadt Radeburg tagte am 05.11.2020. 
Der vollständige Wortlaut der gefassten Beschlüsse in öffentlicher 
Sitzung kann im Sekretariat der Bürgermeisterin, Rathaus, zu den 
üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

gez. Ritter, Bürgermeisterin

Stadt Radeburg - Öffentliche Bekanntmachung
7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 03 
Wohngebiet Meißner Berg Radeburg West

Der Stadtrat der Stadt Radeburg hat 
am 05.11.2020 die Aufstellung der 
7. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 03 Wohngebiet Meißner Berg 
Radeburg West beschlossen.
Mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes sollen die für den 
Geltungsbereich des Bebauungs-
planes „Wohngebiet Meißner Berg“ 
ursprünglich getroffenen planungs-
rechtlichen Festsetzungen den heu-
tigen Bauerfordernissen angepasst 
werden.
Der neue Eigentümer, die Domizil 
Immobilienverwaltung GmbH, 
plant auf dem Flurstück die Errich-
tung von 3 Mehrfamilienhäusern 
mit Tiefgaragen.
Die im Jahr 1994 getroffenen 
Festsetzungen für das Flurstück 
2057 stehen mit dem geplanten 
Neubauvorhaben von heute nicht 
in Übereinstimmung.
Zur Verwirklichung der Bauvor-
haben ist deshalb zwingend eine 
entsprechende Änderung der Fest-
setzungen des Bebauungsplanes 
erforderlich.
Die ursprünglich geplante städte-
bauliche Ordnung bleibt für den 
Bereich des Änderungs- bebau-
ungsplanes grundsätzlich erhalten. 
Bereits 1994 war für dieses Flur-

stück die Errichtung von Geschoß-
wohnungsbau vorgesehen.
Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ist im Übersichtsplan 
dargestellt.

Das Aufstellungsverfahren für den 
Bebauungsplan wird im vereinfach-
ten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt. Dabei wird auf die 
frühzeitige Unterrichtung und Erör-
terung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 
4 Abs. 1 BauGB abgesehen ebenso 
wie auf die Umweltprüfung nach  

§ 2 Abs. 4 BauGB und den Umwelt-
bericht nach § 2 a BauGB. 
Der Beschluss wird hiermit gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht.

06.11.2020
Michaela Ritter, Bürgermeisterin

I.
Mit Planfeststellungsbeschluss der 
Landesdirektion Sachsen vom 1. 
Juli 2020, Gz.: DD32-0522/770/15, 
ist der Plan für das Bauvorhaben 
“S 177 Verlegung östlich Radeburg 
einschließlich der AS Radeburg“ 
gemäß § 39 des Straßengesetzes für 
den Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Straßengesetz - SächsStrG) vom 21. 
Januar 1993 (SächsGVBl. S. 39), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. August 2019 (SächsGVBl. 
S. 762; 2020 S. 29) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 1 Satz 1 
des Gesetzes zur Regelung des 
Verwaltungsverfahrens- und des Ver-
waltungszustellungsrechts für den 
Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) 
vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 
142), das durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. 
S. 503) geändert worden ist, in Ver-
bindung mit § 74 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), 
das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 
25 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 
(BGBl. I S. 846) geändert worden ist, 
festgestellt worden.

II.
Da es sich um ein UVP-pflichtiges 
Vorhaben handelt, ist gemäß § 27 
UVPG die Entscheidung über das 
Vorhaben öffentlich bekannt zu 
machen.
Je eine Ausfertigung des Planfeststel-
lungsbeschlusses liegt zusammen mit 
einer Ausfertigung der festgestellten 
Planunterlagen in der Zeit

vom 30. November 2020 
bis 14. Dezember 2020
(jeweils einschließlich)

bei der Stadtverwaltung Radeburg, 
Heinrich-Zille-Str. 6, 01471 Rade-
burg, aus.

Hinweis:
Eine Einsichtnahme ist aufgrund der 
Covid-19-Pandemie während der 
Dienststunden
Montag geschlossen
Dienstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
  und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
jedoch nur nach vorheriger Terminab-
sprache unter Telefon:035208/96150 
oder per E-Mail: kristin.mende@
radeburg.de möglich. 

Der Planfeststellungsbeschluss 
wurde denjenigen, über deren Ein-
wendungen entschieden worden ist, 
und den Vereinigungen, über deren 
Stellungnahme entschieden worden 
ist, zugestellt (§ 74 Abs. 4 VwVfG).
Der Planfeststellungsbeschluss gilt 
mit Ende der Auslegungsfrist allen 
übrigen Betroffenen gegenüber als 
zugestellt (§ 74 Abs. 4 S. 3 VwVfG).
Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfs-
frist kann der Planfeststellungsbe-
schluss von den Betroffenen und 
denjenigen, die Einwendungen recht-
zeitig erhoben haben, bei der Landes-
direktion Sachsen, 09105 Chemnitz, 
schriftlich angefordert werden.
Zusätzlich kann der Planfeststel-
lungsbeschluss über die Internet-
Seite http://www.lds.sachsen.de/
bekanntmachungen unter der Rubrik 
Infrastruktur eingesehen werden. 
Diese Bekanntmachung und der Plan-
feststellungsbeschluss sind außerdem 
im UVP-Portal unter https://www.uvp-
verbund.de/ abrufbar. Für die Vollstän-
digkeit und Übereinstimmung der im 
Internet veröffentlichten Unterlagen 
mit den amtlichen Auslegungsunterla-
gen wird keine Gewähr übernommen. 
Der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten 
Unterlagen ist maßgeblich.

III.
Gegenstand des Vorhabens

Derzeit wird die Autobahn von der 
S 177 nur über einen abzweigenden 
Staatsstraßenast erreicht, der an der 
Anschlussstelle endet. Diese aus der 
Lage der Anschlussstelle bedingte 
Teilung der S 177 soll mit dem 
Vorhaben beseitigt werden. Dadurch 
wird einerseits die Anbindung des 

Bekanntmachung der Landesdirektion Sachsen 
über die Planfeststellung für das Bauvorhaben „S 177  

Verlegung östlich Radeburg einschließlich der AS Radeburg“

Landesdirektion Sachsen

überregionalen Verkehrs und des 
Radeburger Gewerbegebietes an die 
Autobahn verbessert und anderer-
seits die Radeburger Innenstadt von 
Durchgangsverkehr entlastet.
Die geplante Maßnahme beginnt am 
Gewerbegebiet an der Einmündung 
der Sachsenallee in die S 177. Unter 
Nutzung des vorhandenen Brücken-
bauwerkes 61Ü2 über die A 13 wird 
die Staatsstraße östlich der A 13 so 
zum Verzweigungspunkt der jetzigen 
S 177 geführt, dass ein geradliniger 
Streckenzug entsteht. Die Trasse ver-
läuft dabei nördlich des Vogelschutz-
gebietes „Moritzburger Kleinkup-
penlandschaft“ und rückt von diesem 
leicht nach Norden ab. Der Zubringe-
rast zur derzeitigen Anschlussstelle 
wird zur kommunalen Straße abge-
stuft und die Anbindung an die S 177 
als untergeordneter Knotenpunktarm 
ausgebildet. Die Rampenanschlüsse 
der Anschlussstelle werden gekappt 
und in neuer Führung direkt an die S 
177 angebunden. Funktionslos gewor-
dene Teile der S 177 sowie die alten 
Rampen der Anschlussstelle werden 
eingezogen und zurückgebaut.
Das Vorhaben erstreckt sich über eine 
Länge von ca. 1 km und verläuft bis 
auf einen ca. 45 m langen Bereich 
am Bauanfang außerorts.
Dem Träger der Straßenbaulast 
wurden Auflagen erteilt.
In dem Planfeststellungsbeschluss ist 
über alle rechtzeitig vorgetragenen 
Einwendungen, Forderungen und 
Anregungen entschieden worden.
Die in den Planunterlagen ent-
haltenen Grunderwerbsunterlagen 
enthalten aus Datenschutzgründen 
keine Angaben über Namen und 
Anschriften der Grundeigentümer. 
Betroffenen Grundeigentümern 
wird von der auslegenden Stelle 
oder der Planfeststellungsbehörde 
auf Anfrage Auskunft über die von 
dem Vorhaben betroffenen eigenen 
Grundstücke gegeben.

IV.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Planfeststellungsbe-
schluss kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung Klage beim
Verwaltungsgericht Dresden
Fachgerichtszentrum 
Hans-Oster-Straße 4, 01099 Dresden
erhoben werden.
Für diejenigen, denen der Planfest-
stellungsbeschluss nicht zugestellt 
wurde, gilt als Zeitpunkt der Zustel-
lung der letzte Tag der Auslegungs-
frist dieses Beschlusses.
Die Klage ist schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle des Gerichts zu 
erheben. Sie kann auch elektronisch 
erhoben werden nach Maßgabe des § 
55a der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) sowie der Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 
3803) in der jeweils geltenden Fassung.
Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Freistaat Sachsen) und 
den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsa-
chen sind anzugeben.
Die Anfechtungsklage gegen den 
vorstehenden Planfeststellungsbe-
schluss hat keine aufschiebende 
Wirkung. Der Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage gegen den vorste-
henden Planfeststellungsbeschluss 
nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann 
beim oben genannten Verwaltungs-
gericht gestellt werden.

V.
Hinweis

Mit dieser Bekanntmachung und 
Auslegung werden die Bekannt-
machung der Landesdirektion vom 
13. Juli 2020 sowie die Auslegung 
in der Stadt Radeburg, welche im 
Zeitraum vom 2. September 2020 bis 
16. September 2020 stattfand, wegen 
Unvollständigkeit der seinerzeit 
ausgelegten Unterlagen wiederholt. 
Dresden, den 2. November 2020

gez. Andrea Staude
Vizepräsidentin
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Aufgrund von § 4 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. 
S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 15.07.2020 
(SächsGVBl. S. 425) und §§ 18, 21 
des Straßengesetzes für den Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Straßenge-
setz – SächsStrG) vom 21.01.1993 
(SächsGVBl. S. 93), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.08.2019 (SächsGVBl. S. 762, 2020 
S. 29), hat der Stadtrat der Stadt Rade-
burg in seiner Sitzung am 05.11.2020 
folgende Satzung beschlossen:

Inhaltsübersicht
§ 1  Grundsätze
§ 2  Erlaubnispflicht
§ 3  Erlaubnispflichtige Sonder- 
 nutzungen
§ 4  Erlaubnisfreie Sondernutzungen
§ 5  Plakatierung
§ 6  Wahlwerbung
§ 7  Beräumung ungenehmigter  
 Plakate und Werbeträger
§ 8  Erlaubnisnehmer
§ 9  Erlaubnisantrag
§ 10  Erlaubniserteilung
§ 11  Erlaubnisversagung
§ 12  Pflichten des Erlaubnisnehmers
§ 13  Haftung und Sicherheiten
§ 14  Erhebung von Gebühren und  
 Kostenersatz
§ 15  Gebührenschuldner
§ 16  Gebührenberechnung
§ 17  Gebührenschuld und Fälligkeit  
 der Gebühren
§ 18  Gebührenerstattung
§ 19  Billigkeitsmaßnahmen und  
 sonstige Kosten
§ 20 Hinweis auf gesetzliche  
 Ordnungswidrigkeiten
§ 21 Übergangsregelung
§ 22 In-Kraft-Treten  

Anlage 1 - Gebührenverzeichnis

§ 1 - Grundsätze
(1)Diese Satzung regelt die Ausübung 
der Sondernutzung für die Gemein-
destraßen, öffentlichen Wege und 
Plätze sowie die Ortsdurchfahrten der 
Staats- und Kreisstraßen (nachfolgend 
„öffentliche Straßen“ genannt) im 
Gebiet der Stadt Radeburg. Sie trifft 
zudem Regelungen zur Gebührenerhe-
bung der ausgeübten Sondernutzung.
(2) Zu den öffentlichen Straßen gehö-
ren der Straßenkörper, der Luftraum 
über dem Straßenkörper, das Zubehör 
und die Nebenanlagen entsprechend 
§ 2 Abs. 2 SächsStrG. Zum Zubehör 
gehören u.a. alle Verkehrszeichen und 
-einrichtungen, Lichtmasten sowie 
Anlagen aller Art, die der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 
oder dem Schutz der Straßenanlieger 
dienen.

§ 2 - Erlaubnispflicht
(1) Die Benutzung der im § 1 Abs. 
1 bezeichneten öffentlichen Straßen 
über den Gemeingebrauch und Anlie-
gergebrauch hinaus (Sondernutzung i. 
S. d. § 18 Abs. 1 SächsStrG) bedarf, 
soweit in dieser Satzung nichts 
anderes bestimmt ist, der Erlaubnis 
der Stadt Radeburg. Bei einer erlaub-
nispflichtigen Sondernutzung ist die 
Benutzung erst nach schriftlicher 
Erteilung und nur im festgelegten 
Umfang der Erlaubnis zulässig. Dar-
über hinaus darf die Sondernutzung 
erst nach Vorliegen anderer erforder-
licher Genehmigungen, Erlaubnisse 
und / oder Bestimmungen ausgeübt 
werden. 
(2) Der Erlaubnis bedarf auch die 
Erweiterung oder Änderung der 
Sondernutzung. 
(3) Die Einräumung von Rechten zur 
Benutzung der öffentlichen Straße 
richtet sich nach bürgerlichem Recht, 
wenn die Benutzung den Gemeinge-
brauch nicht beeinträchtigt, wobei 
eine vorübergehende Beeinträchti-
gung für Zwecke der öffentlichen 
Versorgung außer Betracht bleibt  
(§ 23 Abs. 1 SächsStrG). 

§ 3 - Erlaubnispflichtige 
Sondernutzungen

Erlaubnispflichtige Sondernutzungen 
sind insbesondere: 
1. das Aufstellen von Stühlen und 
Tischen auf dem Gehweg und ande-
ren öffentlichen Flächen nach § 1 
dieser Satzung sowie dekoratives 
oder abgrenzendes Zubehör von 
Imbissständen, Zelten und ähnlichen 
Anlagen zum Zwecke des Verkaufs 
von Waren und Speisen,
2. Werbeanlagen jeglicher Art wie 
z. B. Werbebanner, Werbeaufsteller, 
Auslagen, Wühlkörbe, Verkaufs-
ständer, anderweitige Warenpräsen-
tationen,
3. das Aufstellen von Werbeständern 
und das Anbringen von Werbeträgern 
nach § 5 und § 6 dieser Satzung,
4. das Aufgraben und die Sperrung 
des Straßenkörpers, soweit diese 
Satzung keine Ausnahmen zulässt,

Sondernutzungs- und Gebührensatzung 
für öffentliche Straßen der Stadt Radeburg

5. das Errichten von Baustellen-
einrichtungen; insbesondere das 
Aufstellen von Containern zur Auf-
nahme von Bauschutt oder sonstigen 
Gegenständen, Bauzäunen, Gerüsten, 
Schuttrutschen, das Abstellen von 
Arbeitswagen, Baumaschinen und 
-geräten,
6. die vorübergehende Herstellung 
von Gehwegüberfahrten oder anderen 
Grundstückszufahrten bei Baumaß-
nahmen (Baustellenzufahrten), 
7. das Abstellen von Fahrzeugen und 
Anhängern zum Zweck der Vermie-
tung, Werbung oder des Verkaufs,
8. das Aufstellen von Verkaufsstän-
den, Imbissständen, Informations-
ständen, Werbeständen, Verkaufs-
wagen, Schaustellerfahrzeugen und 
Fahrgeschäften mit Zubehör, Bühnen 
und Tribünen etc.,
9. Inanspruchnahme öffentlicher 
Straßen für Veranstaltungen, Auf-
führungen, Märkte, Ausstellungen, 
Präsentationen. 

§ 4 - Erlaubnisfreie 
Sondernutzungen

(1) Die Benutzung der öffentlichen 
Straßen über den Gemeingebrauch 
hinaus bedarf innerhalb der geschlos-
senen Ortslage keiner Erlaubnis, 
soweit sie für Zwecke des Grundstük-
kes erforderlich ist und den Gemein-
gebrauch nicht dauernd ausschließt 
oder erheblich beeinträchtigt oder in 
den Straßenkörper eingreift (Straßen-
anliegergebrauch). 

Als Straßenanliegergebrauch gilt: 
1. die vorübergehende Lagerung bis 
zu 10 Stunden von Sperrmüll, Brenn- 
und Baumaterial sowie Umzugsgut 
auf Gehwegen oder am Straßenrand 
am Tage der An- und Abfuhr, sofern 
die Verkehrsteilnehmer hierdurch 
nicht gefährdet werden, 
2. das Aufstellen von Behältern im 
Rahmen der Abfallwirtschaftssatzung 
des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 
Oberes Elbtal (ZAOE) auf Gehwegen 
für den Zeitpunkt der regelmäßigen 
Entleerung, jedoch nur einen Tag 
vor Entleerung und am Tag der 
Entleerung, 
3. die Aufstellung von Pflanzkübeln 
/-schalen oder ähnlichen dekorativen 
Aufwertungen des Ortsbildes auf 
Gehwegen sowie Fahrradständern auf 
Gehwegen, soweit 1,20 m Restgeh-
wegbreite verbleiben oder Verkehrs-
teilnehmer hierdurch nicht gefährdet 
werden.
(2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen 
können eingeschränkt oder unter-
sagt werden, wenn die Belange des 
Straßenbaus oder die Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs dies erfordern. 
(3) Sonstige nach öffentlichem Recht 
erforderliche Erlaubnisse, Genehmi-
gungen oder Bewilligungen, insbe-
sondere der Straßenbaubehörde und 
der Straßenverkehrsbehörde, bleiben 
unberührt. 
 

§ 5 - Plakatierung
(1) Das Anbringen von Plakaten an 
kommunaler Straßenbeleuchtung für 
Veranstaltungen, Ankündigungen, 
Werbung oder sonstigen Aktionen 
ist spätestens zwei Wochen vor dem 
beabsichtigten Beginn der Plaka-
tierung bei der Stadt Radeburg zu 
beantragen. Der Antrag hat Folgendes 
zu beinhalten: 
-  die Anzahl (für Stadtgebiet und  
 Ortsteile), 
-  das Format (max. Größe A1), 
-  den Zeitraum,
-  einseitige oder doppelseitige   
 Anbringung, 
-  Name und Inhaltsbeschreibung der  
 Sache, die beworben werden soll.
(2) Die Frist zur Beseitigung der 
Plakate beträgt 3 Tage nach Ende des 
Genehmigungszeitraumes. 

§ 6 - Wahlwerbung
(1) Für die Wahlwerbung finden die 
Regelungen des § 5 Anwendung, 
soweit nachfolgend nichts anderes 
geregelt ist.
(2) Wahlwerbung ist im Zeitraum der 
Wahlkampfzeit zulässig. Die Wahl-
kampfzeit beginnt frühestens sechs 
Wochen vor dem Wahltag und endet 
mit diesem. Werbeflächen können nur 
von Parteien, Wählervereinigungen 
und Einzelkandidaten beansprucht 
werden, die zur anstehenden Wahl 
eigene Wahlvorschläge eingereicht 
haben.
(3) Die Frist zur Beseitigung der 
Wahlwerbeträger beträgt 7 Tage nach 
Ende des Genehmigungszeitraumes. 

§ 7 - Beräumung ungenehmigter 
Plakate und Werbeträger

Ohne Erlaubnis angebrachte oder 
nicht innerhalb der vorgenannten Fri-
sten beräumte Plakate / Werbeträger 
können im Wege der Ersatzvornahme 
oder bei Gefahr im Verzug im Wege 
der unmittelbaren Ausführung durch 
die Stadt Radeburg beseitigt werden. 

Die Kosten der Ersatzvornahmen 
oder der unmittelbaren Ausführung 
bemessen sich am tatsächlichen 
Verwaltungs- und Arbeitsaufwand 
und werden mittels Kostenbescheid 
erhoben.

§ 8 - Erlaubnisnehmer
Erlaubnisnehmer einer Sondernut-
zung ist derjenige, welchem die Son-
dernutzungserlaubnis erteilt wurde. 
Sondernutzer sind
1. der Erlaubnisnehmer,
2. derjenige, der die Sondernutzung  
 tatsächlich ausübt oder
3. derjenige, in dessen Interesse die  
 Sondernutzung ausgeübt wird.
Bei Baumaßnahmen aller Art sind das 
bauausführende Unternehmen und der 
Bauherr in gleicher Weise der Stadt 
Radeburg gegenüber verpflichtet.

§ 9 - Erlaubnisantrag
(1) Die Sondernutzungserlaubnis 
wird auf Antrag erteilt. Dieser ist 
schriftlich, spätestens zwei Wochen 
vor der beabsichtigten Ausübung 
der Sondernutzung, mit Angabe von 
Ort, Art, Umfang (einschließlich 
beabsichtigte Nutzungsfläche in m²) 
und Dauer der Sondernutzung bei der 
Stadt Radeburg zu stellen. Der Antrag 
muss Name, Anschrift, Datum und 
Unterschrift des Antragstellers enthal-
ten. Die Stadt Radeburg kann weitere 
Erläuterungen durch Zeichnungen, 
textliche Beschreibungen oder in 
sonstig geeigneter Weise (z.B. Foto-
dokumentation des Ist-Zustandes) 
verlangen. Für die Antragstellung zu 
Plakatierungen wird auf §§ 5 und 6 
verwiesen.
(2) Vor Beantragungen von Son-
dernutzungen, die einen Tiefbau im 
Straßenkörper bedingen, ist beim 
Bauamt der Stadt Radeburg eine 
Leitungsauskunft einzuholen. 
(3) Soll die Sondernutzung über den 
genehmigten Zeitraum hinaus fortge-
setzt werden, ist ein erneuter Antrag 
spätestens eine Woche vor Ablauf der 
Erlaubnis zu stellen. 
(4) Ist mit der Sondernutzung eine 
Behinderung oder Gefährdung des 
Verkehrs oder eine Beschädigung der 
öffentlichen Straße oder die Gefahr 
einer solchen Beschädigung verbun-
den, so muss der Antrag Angaben 
darüber enthalten, in welcher Weise 
den Erfordernissen der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs sowie 
des Schutzes der öffentlichen Straße 
Rechnung getragen wird. 

§ 10 - Erlaubniserteilung
(1) Die Erteilung einer Erlaubnis steht 
im pflichtgemäßen Ermessen der 
Stadt Radeburg. Sie wird auf Zeit und 
/ oder Widerruf erteilt. Die Erlaubnis 
kann auf Antrag oder von Amts wegen 
mit weiteren Bedingungen und / oder 
Auflagen erteilt werden. 
(2) Die Erlaubnis- oder Genehmi-
gungspflicht nach anderen Vorschrif-
ten wird durch die Sondernutzungser-
laubnis nicht berührt. 

§ 11 - Erlaubnisversagung
(1) Die Erlaubnis ist in der Regel 
zu versagen, wenn durch die Son-
dernutzung oder die Häufung von 
Sondernutzungen eine nicht vertret-
bare Beeinträchtigung der Sicherheit 
oder Leichtigkeit des Verkehrs zu 
erwarten ist, die auch durch Erteilung 
von Bedingungen und Auflagen nicht 
ausgeschlossen werden kann. 
(2) Die Erlaubnis kann versagt 
werden, wenn den Interessen des 
Gemeingebrauchs, insbesondere der 
Sicherheit oder Leichtigkeit des Ver-
kehrs oder des Schutzes des öffentli-
chen Verkehrsgrundes oder anderer 
rechtlich geschützter Interessen der 
Vorrang gegenüber der Sondernut-
zung gebührt. Dies ist insbesondere 
der Fall, wenn: 
1. der mit der Sondernutzung ver-
folgte Zweck ebenso durch die Inan-
spruchnahme privater Grundstücke 
erreicht werden kann,
2. die Sondernutzung an anderer 
Stelle bei geringerer Beeinträchtigung 
des Gemeingebrauchs erfolgen kann, 
3. die öffentliche Straße oder ihre 
Ausstattung durch die Art der Son-
dernutzung und / oder deren Folgen 
beschädigt werden kann und der 
Erlaubnisnehmer nicht hinreichend 
Gewähr bietet, dass die Beschädigung 
auf seine Kosten unverzüglich wieder 
behoben wird,
4. zu befürchten ist, dass durch die 
Sondernutzung andere Personen 
gefährdet oder in unzumutbarer Weise 
belästigt oder eingeschränkt werden 
können oder eine Beeinträchtigung 
vorhandener, ortsgebundener gewerb-
licher Nutzungen zu befürchten ist, 
5. der erforderliche Schutz für das 
Straßenbegleitgrün nicht gewährlei-
stet werden kann,
6. die Restgehwegbreite von mind. 
1,20 m nicht gewährleistet ist. 
(3) Die Sondernutzungserlaubnis 
kann auch versagt werden, wenn der-
jenige, welcher eine Erlaubnis nach § 
9 beantragt hat, Gebührenschuldner 
für zurückliegende und beendete 

Sondernutzungen ist oder den Nach-
weis über die erfolgte Einzahlung 
eines Verwaltungskostenvorschusses 
nicht innerhalb eines Monates nach 
Antragstellung vorweist. 

§ 12 - Pflichten 
des Erlaubnisnehmers

(1) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen 
so zu errichten und zu unterhalten, 
dass sie den Anforderungen der 
Sicherheit und Ordnung, den aner-
kannten Regeln der Technik sowie der 
Verkehrssicherheit genügen. 
(2) Der Erlaubnisnehmer hat einen 
ungehinderten Zugang zu allen in 
die Straßendecke eingebauten Ein-
richtungen zu gewährleisten. Was-
serablaufrinnen, Kanalschächte, 
Hydranten, Kabel-, Heizungs- und 
sonstige Schächte sind freizuhalten. 
Soweit Arbeiten an der öffentlichen 
Straße erforderlich sind, sind diese 
so vorzunehmen, dass nachhaltige 
Schäden am Straßenkörper und an 
den Anlagen, insbesondere an den 
Wasserablaufrinnen und den Versor-
gungs- und Kanalleitungen, sowie 
eine Änderung ihrer Lage vermieden 
werden. 
(3) Erlischt die Erlaubnis, so hat 
der bisherige Erlaubnisnehmer die 
Sondernutzung einzustellen, alle 
von ihm erstellten Einrichtungen 
und die zur Sondernutzung verwen-
deten Gegenstände unverzüglich zu 
entfernen und den früheren Zustand 
ordnungsgemäß wiederherzustellen.  
Die wiederhergestellte Fläche ist der 
Stadt Radeburg durch eine Fotodoku-
mentation nachzuweisen. Abfälle und 
Wertstoffe sind ordnungsgemäß zu 
entsorgen, die beanspruchten über das 
übliche Maß hinaus verunreinigten 
Flächen sind zu reinigen. 

§ 13 - Haftung und Sicherheiten
(1) Die Stadt Radeburg kann den 
Erlaubnisnehmer verpflichten, zur 
Deckung des Haftpflichtrisikos vor 
der Inanspruchnahme der Erlaubnis 
den Abschluss einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung nachzuwei-
sen und diese Versicherung für die 
Dauer der Sondernutzung aufrecht-
zuerhalten. Die Stadt Radeburg kann 
die Hinterlegung einer Sicherheit 
zugunsten des betroffenen Straßen-
baulastträgers fordern, sofern dieser 
es verlangt. Dem Straßenbaulastträger 
zusätzlich durch die Sondernutzung 
entstehende Kosten hat der Erlaub-
nisnehmer auch zu ersetzen, wenn sie 
die hinterlegte Sicherheit übersteigen. 
(2) Der Erlaubnisnehmer haftet 
gegenüber dem Träger der Straßen-
baulast für Schäden, die durch die 
Sondernutzung entstehen. Von Ersatz-
ansprüchen Dritter hat der Erlaubnis-
nehmer den Träger der Straßenbaulast 
freizustellen. 
(3) Der Erlaubnisnehmer haftet für die 
Verkehrssicherheit der angebrachten 
oder aufgestellten Sondernutzungs-
anlagen und Gegenstände. Wird durch 
die Sondernutzung der Straßenkörper 
beschädigt, so hat der Erlaubnisneh-
mer die Fläche verkehrssicher zu 
schließen und der Stadt die vorläufige 
Instandsetzung und die endgültige 
Wiederherstellung mit Angabe des 
Zeitpunktes, wann die öffentliche 
Straße dem öffentlichen Verkehr 
wieder zur Verfügung steht, anzuzei-
gen. Über die endgültige Wiederher-
stellung wird ein Abnahmeprotokoll 
mit Vertretern der Stadt Radeburg 
gefertigt. Soweit die Stadt Radeburg 
nicht Träger der Straßenbaulast ist, 
wird ein Vertreter des Straßenbaulast-
trägers hinzugezogen. Der Erlaub-
nisnehmer haftet gegenüber dem 
Träger der Straßenbaulast hinsichtlich 
verdeckter Mängel der Wiederherstel-
lung nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik bis zum Ablauf 
der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. 
(4) Bei Widerruf der Erlaubnis auf-
grund von Sperrungen, Änderun-
gen, Umstufung oder Einziehung 
der Straße besteht kein finanzieller 
Ersatzanspruch gegenüber der Stadt 
Radeburg und / oder dem Straßen-
baulastträger. 
(5) Der Träger der Straßenbaulast 
haftet nicht für Schäden an den Son-
dernutzungsanlagen oder -einrich-
tungen, es sei denn, ihm oder seinen 
Bediensteten fällt Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last. 

§ 14 - Erhebung von Gebühren 
und Kostenersatz

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernut-
zungen werden Gebühren erhoben. 
Gebühren werden auch dann erho-
ben, wenn eine erlaubnispflichtige 
Sondernutzung ohne Antragstellung 
und / oder Erlaubnis ausgeübt wird.
(2) Sondernutzungsgebühren werden 
nicht erhoben bei
1. erlaubnisfreien Sondernutzungen 
nach § 4,
2. Sondernutzungen, die religiösen 
oder gemeinnützigen Zwecken 
dienen,
3. Sondernutzungen aus politischen 
Zwecken innerhalb der Wahlkampf-
zeit nach § 6.

Die Gebührenfreiheit gilt nicht für 
Baumaßnahmen oder sonstige damit 
im Zusammenhang stehende Leistun-
gen im öffentlichen Verkehrsraum 
wie z.B. Aufgrabungen, Gerüstbau, 
Baustelleneinrichtungen. 
(3) Im Einzelfall kann die Stadt Rade-
burg von der Erhebung von Gebühren 
teilweise oder ganz absehen, wenn 
dies im öffentlichen Interesse liegt 
oder zur Vermeidung unbilliger 
Härten geboten ist.
(4) Der Erlaubnisnehmer hat auf 
Verlangen der Stadt Radeburg die im 
Rahmen der Sondernutzung errich-
teten oder unterhaltenen Anlagen 
auf seine Kosten zu ändern und alle 
Kosten zu ersetzen, die dem Träger 
der Straßenbaulast durch die Son-
dernutzung entstehen. Hierfür kann 
der Träger der Straßenbaulast ange-
messene Vorschüsse und Sicherheiten 
verlangen. 
 

§ 15 - Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner sind 
1. der Antragsteller / der Erlaubnis-
nehmer, 
2. derjenige, der die Sondernutzung 
tatsächlich ausübt oder in dessen 
Interesse die Sondernutzung ausge-
übt wird. 
(2) Bei einer Mehrheit von Gebühren-
schuldnern haftet jeder als Gesamt-
schuldner. 

§ 16 - Gebührenberechnung
(1) Die Gebühr ist nach Maßgabe des 
in der Anlage beigefügten Gebühren-
verzeichnisses, im Einzelfall nach Art 
und Ausmaß der Einwirkung auf die 
öffentliche Straße und den Gemein-
gebrauch zu bemessen. 
(2) Wird eine Sondernutzung bean-
tragt, die gleichzeitig mehrere Tat-
bestände beinhaltet, so erfolgt die 
Berechnung nach dem Tatbestand mit 
der höheren Gebühr. 
(3) Die Berechnung der Gebüh-
ren für die Sondernutzung erfolgt 
entsprechend der Anlage zur Sat-
zung. Werden Gebühren in Tages-, 
Wochen-, Monats- oder Jahressätzen 
festgelegt, dann werden angefan-
gene zeitliche Nutzungsdauern voll 
berechnet. 
(4) Für Sondernutzungen, die nicht im 
Gebührenverzeichnis enthalten sind, 
richtet sich die Gebühr in sinngemä-
ßer Anwendung nach Absatz 1 Satz 
1. Sie richtet sich soweit als möglich 
nach einer im Gebührenverzeichnis 
enthaltenen vergleichbaren Sonder-
nutzung. 
(5) Das Recht, für die Erlaubnis-
erteilung Verwaltungsgebühren zu 
erheben, bleibt unberührt.

§ 17 - Gebührenschuld 
und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Gebührenpflicht entsteht 
1. mit der Erteilung der Sondernut-
zungserlaubnis, 
2. bei unerlaubter Sondernutzung mit 
dem Beginn der Nutzung. 
(2) Die Gebührenpflicht besteht bis 
zur schriftlichen Anzeige der Beendi-
gung der Sondernutzung oder bis zum 
Zeitpunkt der Kenntnisnahme der 
Stadt Radeburg von der Beendigung 
der Sondernutzung. 
(3) Die Gebühren werden durch 
Gebührenbescheid festgesetzt. 

§ 18 - Gebührenerstattung
(1) Wird von einer Erlaubnis kein 
Gebrauch gemacht, so werden bereits 
gezahlte Sondernutzungsgebühren 

erstattet. Endet die Sondernutzung 
vor Ablauf des Zeitraumes, für den 
die Sondernutzungsgebühren ent-
richtet wurden oder wurde die geneh-
migte Fläche nicht voll in Anspruch 
genommen, so kann auf Antrag des 
Gebührenschuldners der auf die 
nicht in Anspruch genommene Zeit 
oder Fläche entfallende Anteil der 
Gebühren erstattet werden. 
(2) Der Erlaubnisnehmer hat die 
Nichtinanspruchnahme nachzuwei-
sen. Die Stadt Radeburg ist berechtigt, 
eine angemessene Pauschale zur Dek-
kung ihres Verwaltungsaufwandes 
einzubehalten. 
(3) Der Erstattungsantrag muss 
binnen einer Ausschlussfrist von 
einer Woche 
1. nach Beendigung einer Sonder-
nutzung oder 
2. vor dem beabsichtigten Beginn der 
Sondernutzung 
bei der Stadt Radeburg schriftlich 
eingegangen sein. 
(4) Beträge unter 10 EUR werden 
nicht erstattet. 

§ 19 - Billigkeitsmaßnahmen 
und sonstige Kosten

(1) Für die Billigkeitsmaßnahmen 
Stundung, Niederschlagung, Erlass 
gelten die §§ 222, 227, 234 Abs. 1 und 
2, 238 und 261 der Abgabenordnung 
entsprechend. 
(2) Kosten, die der Stadt Radeburg 
durch die Sondernutzung zusätzlich 
entstehen, hat der Gebührenschuldner 
nach § 15 dieser Satzung zu tragen. 

§ 20 - Hinweis auf gesetzliche 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt u.a., wer 
die in § 52 Abs. 1 Nr. 3 bis 8 Sächs-
StrG bezeichneten Tatbestände erfüllt, 
insbesondere: 
1. entgegen gesetzlichen Vorschriften 
eine öffentliche Straße ohne Erlaubnis 
über den Allgemeingebrauch hinaus 
benutzt,
2. einer erteilten vollziehbaren Auf-
lage für die Erlaubnis nicht nach-
kommt,
3. eine Anlage nicht vorschriftsgemäß 
errichtet oder unterhält und nicht 
ändert,
4. ohne Erlaubnis eine Zufahrt oder 
einen Zugang anlegt oder ändert. 
(2) Ordnungswidrigkeiten können 
nach § 52 Abs. 2 SächsStrG mit 
einer Geldbuße bis zu 500 EUR, in 
bestimmten Fällen mit bis zu 5.000 
EUR geahndet werden.

§ 21 - Übergangsregelung
Sondernutzungen, für welche die 
Stadt vor Inkrafttreten dieser Satzung 
eine Erlaubnis erteilt hat, bedürfen 
keiner neuen Erlaubnis und Festset-
zung nach dieser Satzung.

§ 22 - Inkrafttreten
(1) Diese Sondernutzungs- und 
Gebührensatzung tritt am 01.01.2021 
in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der 
Stadt Radeburg über Erlaubnisse und 
Gebühren für Sondernutzungen der 
öffentlichen Straßen in Radeburg 
vom 29.06.2000, veröffentlicht am 
14.07.2000 im Radeburger Anzeiger, 
mit Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft.

Radeburg, 05.11.2020

Ritter
Bürgermeisterin

- Siegel - 

Stadt Radeburg

Anlage 1 zur Sondernutzungs- und Gebührensatzung für öffentliche Stra-
ßen der Stadt Radeburg

- Gebührenverzeichnis -
 Lfd. Sondernutzung Maß- Zeit- Gebühren 
 Nr.  einheit einheit
 1. Tisch- und Stuhlaufstellung vor Geschäften / Gaststätten  
  (Freischankflächen – genutzte Gesamtfläche)  
   je angefangener m² monatlich 2,00 €

 2. Warenauslagen bis 2 m²  monatlich gebührenfrei 
   darüber hinaus je  monatlich 2,00 €

 3. Werbeträger bis 2 Stück monatlich gebührenfrei 
  (Aufsteller / Schilder /  darüber hinaus 
  Fahnen u.ä.) je Stück monatlich 2,00 €

 4. Verkaufsstände, -wagen,  je 
  Kioske u.ä. angefangener m² täglich 2,00 €

 5. Warenautomaten  
  (Verkaufsautomaten) je Stück jährlich 80,00 €

 6. Inanspruchnahme von Parkplätzen / 
  öffentlichen Stellplätzen je Stellplatz täglich 10,00 €

 7. Flächen für  bis 20 m² täglich 10,00 € 
  Präsentationen /  bis 100 m² täglich 25,00 € 
  Promotion / bis 500 m² täglich 75,00 € 
  Veranstaltungen u.ä. darüber hinaus je weitere  
   angefangene 100 m² täglich 50,00 €

 8. Altkleidercontainer je Stück jährlich 80,00 €

 9. Werbeanlagen an Straßen, die mit baulichen Anlagen verbunden  
  sind und eine Ausladung von mehr als 20 cm haben oder selbst-  
  ständig und auf Dauer auf Verkehrsflächen aufgestellt sind  
   je angefangener m² jährlich 40,00 €

 10. Plakate und ähnliche Ankündigungsmittel bis 0,5 m² 
  Ansichtsfläche (A1) je Stück täglich 1,00 € 
  Plakate und ähnliche Ankündigungsmittel  
  ab 0,5 m² Ansichtsfläche je Stück täglich 2,00 €

Fortsetzung auf Seite 5
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Regionale Produkte
Milch, Eier, Honig, Mehl am
Milchautomat Volkersdorf

Radeburg

Schon im März und April diesen-
Jahres musste das Heimatmuseum 
Radeburg seine Türen für die Besu-
cher schließen. Sieben Wochen lang 
war kein Besuch möglich, Führun-
gen und geplante Veranstaltungen 
mussten abgesagt werden. Der ganze 
Ausstellungskalender des Hauses 
wurde geändert und ein detaillier-
tes Hygienekonzept ausgearbeitet, 
damit auch in Zeiten der Corona-
Pandemie ab Mai 2020 wieder eine 
sichere Öffnung möglich war.
Seit Montag, den 2. November, 
ist das Museum nun aufgrund der 
aktuellen sächsischen Verordnungen 
erneut geschlossen. Bis voraussicht-
lich zum 30. November müssen 
sich Besucherinnen und Besucher 
gedulden, bevor sie die Ausstellun-
gen wieder direkt sehen können. Es 
können derzeit keine Veranstaltun-
gen angeboten werden. Ebenfalls 
müssen Führungen bis auf Weiteres 
leider entfallen.
Doch das Heimatmuseum Radeburg 
ist trotzdem weiterhin für alle Inter-
essierten da. Auf der neuen Webseite 
http://www.museum.radeburg.de 
steht als Online-Angebot zur Über-
brückung bis zur Wiederöffnung 
eine Bilderschau zum Heinrich-
Zille-Karikaturenpreis 2020 zum 
Download (.mp4-Video-Datei ca. 
214 MB) bereit, weitere Online-
Angebote sollen folgen. Außerdem 
stehen die Museumsmitarbeiter wei-
terhin für Anfragen und Recherchen 
zur Verfügung. 

Heimatmuseum Radeburg 
ist trotz Corona-Schließung da!

Und auch die Organisation für 
Dezember und das neue Jahr geht 
weiter. Sofern die Corona-Bestim-
mungen es zulassen, ist derzeit 
geplant, an folgenden Tagen um 
Weihnachten und den Jahreswechsel 
zu öffnen:
Di., 22.12.2020 10:00 – 12:00  
 und 13:00 – 18:00 Uhr
Mi., 23.12.2020 10:00 – 12:00 Uhr
Di., 29.12.2020 10:00 – 12:00  
 und 13:00 – 18:00 Uhr 
Sa., 02.01.2021 14:00 – 16:00 Uhr
Bis zum 19. Dezember 2020 und 
ab dem 4. Januar 2021 gelten die 
regulären Öffnungszeiten, immer 
vorausgesetzt, die Corona-Bestim-
mungen lassen eine Öffnung des 
Museums zu. Aktuelle Informatio-
nen zur jeweiligen Lage sind auf 
der Webseite http://www.museum.
radeburg.de zu finden. 

Verwaltungsausschuss
am Dienstag, 24.11.2020 - 19 Uhr im Ratssaal der Stadt Radeburg

Sitzung des Stadtrates
am Donnerstag, 10.12.2020 – 19.30 Uhr im Ratssaal der Stadt Radeburg

Technischer Ausschuss
am Dienstag, 17.11.2020 – 19 Uhr im Ratssaal der Stadt Radeburg

Sprechstunden im Bürgerbüro der Stadt Radeburg, 
Heinrich-Zille-Str. 11

Friedensrichter: nur mit Terminvereinbarung:  03 52 08 / 9 61-11
Rentenberatung:  jeden 2. Donnerstag im Monat von 9 – 12 Uhr 
 (nur mit Terminvereinbarung: 0151-11646340)
Energieberatung: jeden 4. Dienstag im Monat von 16:30 – 18 Uhr 
 (nur mit Terminvereinbarung: 0800-809802400  
 oder 035208/961-11) 
Schuldnerberatung Freitag, den 20.11.2020 von 9–12 Uhr
Seniorenberatung   z. Z. nur Telefonsprechzeiten: 
 jeden Mittwoch 16.30 -18.30 Uhr und  
 jeden Freitag 9-11 Uhr 
 Tel. 035208/88624 oder 0176/14022815

 11. Inanspruchnahme von Straßen und Gehwegen für Baustoffe,  
  Baustelleneinrichtungen, Baumaschinen, Ablagerungen  
  und sonstigen ähnlichen Nutzungen sowie Gerüstaufstellungen  
   je angefangener m² 1. und 2. Woche wöchentlich 0,50 € 
   je angefangener m² ab 3. Woche wöchentlich 0,75 € 
   je angefangener m² ab 5. Woche wöchentlich 1,00 € 
   je angefangener m² ab 8. Woche wöchentlich 1,50 €

12. Aufgrabungen im Gehweg- und Straßenbereich  
   je angefangener m² 1. und 2. Woche wöchentlich 1,00 € 
   je angefangener m² ab 3. Woche wöchentlich 1,50 € 
   je angefangener m² ab 5. Woche wöchentlich 2,50 €
13. Aufstellen von Containern  
   je Stück täglich 2,50 €

14. Bauliche Herstellung / Änderung von Zufahrten zu privaten Grund-  
  stücken je Zufahrt einmalig 15,00 €

15. Herstellung von temporären Baustellenzufahrten  
   je Zufahrt monatlich 5,00 €

Hinweis: 
Nach § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung  
 oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO  
 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4.  vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
 - die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
 - die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber  
   der Gemeinde   
  unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll,  
  schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist die Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Radeburg
Sondernutzungs- und Gebührensatzung 

für öffentliche Straßen der Stadt Radeburg
Fortsetzung von Seite 4

Museumsarbeit trotz Schließung. 
Vorbereitung für neuen Ausstel-
lungsteil zur Schützengesellschaft 
Radeburg.         

Foto: Heimatmuseum Radeburg

Öffnungszeiten
Eine-Welt-Basar Radeburg - Kirchplatz 4

Mittwoch  25.11.20 09.00 - 12.00
Freitag  27.11.20
Dienstag  01.12.20
Mittwoch 02.12.20  09.00 - 12.00
Freitag  04.12.20
Dienstag  08.12.20  10.00 - 12.00
Mittwoch  09.12.20  09.00 - 12.00
Donnerstag  10.12.20
Freitag  11.12.20
Dienstag  15.12.20  10.00 - 12.00
Mittwoch  16.12.20  09.00 - 12.00
Donnerstag  17.12.20
Freitag  18.12.20
Montag  21.12.20  10.00 - 12.00
Dienstag  22.12.20 10.00 - 12.00
Mittwoch  23.12.20  09.00 - 12.00
Heilig Abend  24.12.20  geschlossen

 und 15.00 - 18.00 Uhr
 15.00 - 18.00 Uhr
 15.00 - 18.00 Uhr
 und 15.00 - 18.00 Uhr
 15.00 -18.00 Uhr
 und 14.30 - 18.00 Uhr
 und 14.30 - 18.00 Uhr
 14.30 - 18.00 Uhr
 14.30 - 18.00 Uhr
 und 14.30 - 18.00 Uhr
 und 14.30 - 18.00 Uhr
 14.30 -18.00 Uhr
 14.30 - 18.00 Uhr
 und 14.30 - 18.00 Uhr
 und 14.30 - 18.00 Uhr
 und 14.30 - 18.00 Uhr

Maler o. Graf�ti-
künstler gesucht!

 Bewerbungen mit Motiv-
vorschlägen/Arbeitsproben sind 

an Herrn Kremer zu richten:
wk.baukunst@t-online.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir suchen für die Verschönerung der Zille-
Residenz in Radeburg einen engagierten Künstler, 

der diverse Treppenaufgänge und Wände in 
unserem 3-stöckigen Gebäude bemalt.

Folgende Hinweise sind zu beachten:
‣ Als Medium ist Malerei oder Graffiti möglich

‣ Die Motive und Farben sollten so gewählt werden, 
dass diese Anklang bei unseren Senioren 

(altersgerechtes Wohnen) sowie 
den Kunden der Alters-Tagespflege finden 

‣ Die Farbe muss nachweislich bedenkenlos für die 
Gesundheit sein



RAZ Seite 6

Impressum: Radeburger Anzeiger, seit 1876, 144. (31.) Jahrgang, 1990 neu begründet auf Anregung des Runden Tisches 1990 von Frau Kerstin Fuhrmann & Herrn Pfarrer Martin Koch, unabhängige Zeitung & Bekanntmachungsblatt, mit dem Amtsblatt 
der Stadt Radeburg (mit Bärwalde, Bärnsdorf, Berbisdorf, Volkersdorf & Großdittmannsdorf), dem Amtsblatt der Gemeinde Ebersbach (mit Beiersdorf, Bieberach, Cunnersdorf, Ermendorf, Freitelsdorf, Hohndorf, Kalkreuth, Lauterbach, Marschau, 
Naunhof, Reinersdorf & Rödern), Informationsblatt für Moritzburg, Steinbach, Tauscha, Dobra, Kleinnaundorf, Würschnitz, Zschorna und Medingen. Herausgeber, Anzeigenannahme, Layout, Satz & Distribution: Ideenwerk Radeburg GmbH, 
01471 Radeburg, August-Bebel-Str. 2, Tel. (035208) 80810, Fax (035208) 80811. Verantwortlicher Redakteur für Druckausgabe: Stefan Graf, Internet: www.raz24.info, E-Mail: post@raz24.info; Verantwortlicher Redakteur für Online-Ausgabe: 
Klaus-Dieter Kroemke; Verantwortlich für die amtlichen Teile: Für Amtsblatt der Stadt Radeburg: Bürgermeisterin Michaela Ritter, Tel. 035208 9610, Fax 035208 96125, E-Mail: rathaus@radeburg.de; für Amtsblatt der Gemeinde Ebersbach: Bürger-
meister Falk Hentschel. Verantwortlich für den Anzeigenteil: Ideenwerk Radeburg GmbH, Stefan Graf, Kontaktdaten wie oben. Der Radeburger Anzeiger erscheint mindestens 1 x im Monat. Anzeigenschluss ist am letzten Freitag vor dem jeweiligen 
Ausgabetag. Spätere Annahme auf Anfrage. Preise & Rabatte laut gültiger Preisliste: Nr.1/2019 in der Fassung vom 01.05.2020, Mediadaten werden auf Wunsch zugesandt. Nachdruck, auch auszugsweise, oder Kopie, auch von Teilen, einschließlich Teilen 
aus Anzeigen, nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion & der Urheber. Verstöße werden nach dem Urheberrechtsgesetz geahndet. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Dies gilt 
auch für Leserzuschriften. Leserzuschriften werden als zur Veröffentlichung bestimmt angesehen, wenn nichts Gegenteiliges ausdrücklich vermerkt ist und können ohne Rücksprache mit dem Verfasser gekürzt werden. 
Disclaimer: Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Text für die Mehrzahl die im Duden angegebene Form verwendet. Dies stellt keine Benachteiligung des weiblichen oder eines anderen Geschlechts dar.

Zeit schenken ...
durch eine Ansprechpartnerin für alles

August-Bebel-Straße 3  l  Radeburg  l  035208 / 34 97 77  l  www.antea-dresden.de  

Eine würdevolle Bestattung muss nicht teuer sein.

Frau Steffi Hauke berät Sie gern !

Ärztliche Notdienste
Rettungsstelle Dresden:

Die Vermittlung des kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienstes erfolg über die 
Tel.-Nr. 116117
Bereitschaftszeiten:
Mo, Di, Do:   
  19 – 07 Uhr
& Fr.:  13 – 07 Uhr
Sa., So.& Feiertag:  
  07 – 07 Uhr

www.116117info.de/html

Apothekenbereitschaftsdienst

14.11.  Löwen-Apotheke Großenhain       03522/502481
15.11.  Stadtwald-Apotheke Meißen-Triebischtal 03521/45000
16.11. Engel-Apotheke Radeburg 035208/387730 
17.11. Moritz-Apotheke Meißen, 03521/738648 
18.11.  Hahnemann-Apotheke Meißen 03521/453384 
19.11.  Rathaus-Apotheke Weinböhla 035243/32832 
20.11.  Löwen-Apotheke Großenhain       03522/502481
21.11.  Alte Apotheke Weinböhla  035243/32213 o. 035243/32030 
22.11. Mohren- Apotheke Großenhain 03522/ 51170
23.11.  Markt-Apotheke Meißen 03521/459051 
24.11.  Marien-Apotheke Großenhain 03522/502655 
25.11.  Elbtal-Apotheke Meißen (im Elbe-Center) 03521/72030 
26.11.  Apotheke am Kirchplatz Weinböhla 035243/477647 
27.11.  Regenbogen-Apotheke Meißen 03521/405995 
28.11.  Elbtal-Apotheke Meißen (im Elbe-Center) 03521/72030 
29.11.  Rathaus-Apotheke Weinböhla 035243/32832
30.11.  Alte Apotheke Weinböhla 035243/32213 o. 035243/32030
01.12.  Triebischtal-Apotheke Meißen  03521/452631 
02.12.  Stadt-Apotheke Großenhain 03522/51560 
03.12.  Triebischtal-Apotheke Meißen 03521/452631 
04.12.  Stadtwald-Apotheke Meißen – Triebischtal 03521/45000 
05.12.  Apotheke am Kupferberg Großenhain 03522/310020 
06.12.  Regenbogen-Apotheke Meißen 03521/405995
07.12.  Löwen-Apotheke Großenhain       03522/502481
08.12.  Moritz-Apotheke Meißen  03521/738648
09.12. Rathaus-Apotheke Weinböhla 035243/32832 
10.12. Sonnen-Apotheke Meißen 03521 732008 
11.12. Mohren-Apotheke Großenhain 03522/ 51170
12.12. Moritz-Apotheke Meißen 03521/738648 
13.12. Hahnemann-Apotheke  03521/453384 

Zahnärztlicher Notdienst Radeburg/Moritzburg

14./15.11. Praxis ZA Siepker
 DD-Langebrück, Bruhmstr. 4c
 Tel. 035201/70416 
18.11. Praxis Dr. Krjukow
 Moritzburg 

August-Bebel-Str. 2a
 Tel. 035207/82118 & 81453
21./22.11. Praxis Dr. Hentschel,

Ottendorf-Okrilla 
Radeburger Str. 9

 Tel.: 035205/ 74571

28./29.11. Frau ZÄ Schneider,
DD-Weixdorf, Schönburgstr. 21a                                                           

Tel. 0351/8804921
mobil: 0176/61261919

05./06.12. Dr. Sachse
Radeburg, Lindenallee4a

Tel. 035208/2737, 0173/3640769
12./13.12. Frau Dr. Muschter
 Ottendorf-Okrilla 

Radeburger Str.16
 Tel. 035205/54387

Ev.-Luth. Kirche Radeburg
Sonntag, den 15. November 9.00 Uhr Predigtgottesdienst, gleich- 
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres  zeitig Kindergottesdienst

Mittwoch, den 18. November 9.00 Uhr Predigtgottesdienst 
Buß- und Bettag      

Sonntag, den 22. November 9.00 Uhr Predigtgottesdienst, gleich- 
Ewigkeitssonntag  zeitig Kindergottesdienst

Sonntag, den 29. November 10.00 Uhr Familiengottesdienst 
1. Advent  mit Einführung  
  des Kirchenvorstandes   

Auf Grund der sich möglicherweise verändernden Verordnung bitten 
wir Sie sich in unseren Schaukästen bzw. unserer Homepage über die 
Gottesdienste und Veranstaltungen zu informieren.

Sprechzeit Pfr. Kecke: mittwochs 17.30 Uhr – 18.30 Uhr  
 oder nach Vereinbarung!  
 Telefon: 035208/349617  

Im Namen der Kirchvorsteher und Mitarbeiter grüße ich Sie herzlich 
Ihr Pfarrer Andreas Kecke
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Nachrichten & Informationen für Ebersbach & 
Umgebung, amtliche Mitteilungen der Gemeinde 

Ebersbach mit den Ortsteilen Beiersdorf, Bieberach, 
Cunnersdorf, Ebersbach, Ermendorf, Freitelsdorf, 

Göhra, Hohndorf, Kalkreuth, Lauterbach, Marschau, 
Naunhof, Reinersdorf & Rödern

EBERSBACHEBERSBACH
Ausgabetag: 
13.11.2020

Ausgabe:        
11/2020

Wir gratulieren
Den Jubilaren herzliche Glückwünsche 
übermitteln der Bürgermeister und der 
Gemeinderat Ebersbach.  Wir wünschen 
weiterhin Gesundheit und Wohlergehen.

zum 85. Geburtstag
am 08. Dezember Ludwar, Maria Naunhof

zum 80. Geburtstag
am 04. Dezember Pokorny, Heinz Ebersbach

zum 75. Geburtstag
am 25. November Krebs, Monika Bieberach

Außerdem gratulieren wir zur Feier der  
Diamantenen Hochzeit:
 am 26. November dem Ehepaar  
 Helmar und Inge Haase  
 im Ortsteil Naunhof  
 und 
 am 10. Dezember dem Ehepaar  
 Lothar und Isolde Hirschnitz  
 im Ortsteil Beiersdorf

Der Bürgermeister

Gemäß § 50 Abs. 1 bis 3 und 
§ 42 des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) darf die Meldebehörde 
Daten an andere Stellen aus dem 
Melderegister übermitteln oder 
zum Zweck der Veröffentlichung 
bekannt geben. Die Auskünfte 
erstrecken sich auf Doktorgrad, 
Namen, Vorname, Anschrift sowie 
Datum und Art des Jubiläums von 
Einwohnern der Gemeinde Ebers-
bach und Ortsteile.

In den nachfolgend genannten 
Fällen haben sie ein kostenloses 
Widerspruchsrecht gegen die 
Weitergabe Ihrer Daten, für die 
keine Begründung erforderlich 
ist. Dies betrifft:

• Öffentlich-rechtliche Religi-
onsgemeinschaften, wenn ein 
Familienangehöriger (Ehegatte 
oder Lebenspartner, minderjährige 
Kinder und die Eltern von minder-
jährigen Kindern) Mitglied dieser 
Religionsgemeinschaft sind, ausge-
nommen für Zwecke des Steuerer-
hebungsrechts (§  42 Abs. 3 BMG)

• Parteien, Wählergruppen und 
anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit 
allgemeinen Wahlen und Abstim-
mungen auf staatlicher und kom-
munaler Ebene (§ 50 Abs. 1 und 
5 BMG)

• für den Fall eines Alters- und 

Gemeinde Ebersbach

Widerspruchsrecht zur Veröffentlichung von Meldedaten 
nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)

Ehejubiläums. Altersjubiläen sind 
der 70. Geburtstag, jeder fünfte 
weitere Geburtstag und ab dem 100. 
Geburtstag jeder folgende Geburts-
tag; Ehejubiläen sind das 50. Und 
jedes folgende Ehejubiläum. Bei 
Ehejubiläen ist die Unterschrift 
beider Ehegatten erforderlich! (§ 
50 Abs. 2 und 5 BMG).

• Adressbuchverlage für die 
Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressenverzeichnisse in Buch-
form) (§ 50 Abs. 3 und 5 BMG).

Wie können Sie von Ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen?

Der Widerspruch gegen die Daten-
übermittlung ist bei der Meldebe-
hörde der Gemeinde Ebersbach, 
Am Bahndamm 3, 01561 Ebers-
bach, bei denen die betroffene 
Person gemeldet ist, schriftlich 
mit persönlicher Unterschrift ein-
zulegen. Die Formulare erhalten 
sie in der Meldebehörde oder auf 
der Internetseite der Gemeinde 
Ebersbach – www.gemeinde-
ebersbach.de./ unter der Rubrik 
Einwohnermeldeamt

Die Sperre bleibt so lange wirk-
sam, wie Sie für eine Wohnung in 
Ebersbach gemeldet sind bzw. bis 
Sie die Sperre wieder schriftlich 
aufheben.

Falk Hentschel, Bürgermeister 

In den Sitzungen des Gemein-
derates am 22.10.2020 und des 
Technischen Ausschusses am 
30.10.2020 wurden nachstehende 
Beschlüsse gefasst: 

Gemeinderat

114/10/2020 
Feststellung des Jahresabschlusses 
2016 der Gemeinde Ebersbach
115/10/2020 
Überplanmäßige Ausgabe für die 
Lieferung von mobilen Endgerä-
ten für die Schulen der Gemeinde 
Ebersbach
116/10/2020
Vergabe zur Lieferung von mobi-
len Endgeräten für die Schulen der 
Gemeinde Ebersbach an die Firma 
Telefónica Germany GmbH Co. 
OHG laut Angebot 
117/10/2020   
Vergabe zur Lieferung von Zube-
hör für mobile Endgeräte für die 
Schulen der  Gemeinde Ebersbach 
an die Kommunale Informations-
verarbeitung Sachsen aus Leipzig 
laut Angebot

Gemeinde Ebersbach

Beschlüsse der Gemeinde Ebersbach 
118/10/2020 
Außerplanmäßige Ausgabe und die 
Beauftragung der Agro Landschafts- 
&  Tiefbau GmbH, Radeburg, zur 
Ausführung der Bauleistung für den 
Neubau des Regenwasserkanals für 
die „Gemeinbedarfsfläche Ebers-
bach“ laut Angebot 
119/10/2020 
Vergabe zur Ausführung der Bau-
leistung für den Abriss des ehema-
ligen Melkstandes an der Schaf-
brücke im Ortsteil Kalkreuth an die 
Firma Tino Schmidt, Ebersbach, 
laut Angebot

Technischer Ausschuss 
120/10/2020 bis 121/10/2020 
Beschlüsse zu Bauvorhaben von 
Bürgern der Gemeinde Ebersbach

Im Sekretariat der Gemeinde 
Ebersbach kann zu den Öffnungs-
zeiten der vollständige Wort-
laut der in öffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse eingesehen 
werden. 

Falk Hentschel, Bürgermeister  

Recycling
Hausmüllentsorgung – schwarze Tonne 

Montag, 23. November 2020 
Montag, 07. Dezember 2020 · Sonnabend, 19. Dezember 2020

Entsorgung – gelber Sack
Freitag, 21. November 2020 · 04./ 18. Dezember 2020

Papierentsorgung – blaue Tonne 
Mittwoch, 25. November 2020 · Dienstag, 22. Dezember 2020

Bioabfall
Montag, 16./ 23./ 30. November 2020

Montag, 07./ 14./ 28. Dezember 2020 · Sonnabend, 19. Dezember 2020
Die Abfallbehälter / - säcke sind zum Entsorgungstermin 

bis 6:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen. 

Einladung zur Gemeinderatssitzung 
Sehr geehrte Einwohner, 
zu der am Dienstag, 24. November 2020, 19:00 Uhr im Sportlerheim 
des Sportvereins „Grün-Weiß Ebersbach“, Am Bahndamm 3, 01561 
Ebersbach stattfindenden öffentlichen Gemeinderatssitzung möchte 
ich Sie recht herzlich einladen. 
Die Tagesordnung wird Ihnen ortsüblich bekanntgegeben. 

Falk Hentschel, Bürgermeister

Gemeinde Ebersbach

Gemeinde Ebersbach

Seit 01. November 2010 werden 
nun schon die Personalausweise 
im C hipkartenformat a usgestellt.   
Das heißt, alle Ausweise, die vor 
diesem Datum produziert wurden 
sind abgelaufen. 

Besitzen Sie noch so einen Aus-
weis? 
Dann sollten Sie sich schnellstens 
bei Ihrer Ausweisbehörde melden.

Beachten Sie bitte auch, dass Ihr 
Personalausweis, wenn er vor dem 
24. Lebensjahr ausgestellt wurde, 
nur 6 Jahre gültig ist. Das heißt, 
auch ein bereits im Chipkarten-
format ausgestellter Ausweis kann 
bereits abgelaufen sein.
Deutsche im Sinne des Artikels 
116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind 
verpflichtet ein gültiges Ausweis-
dokument zu besitzen, sobald sie 
16 Jahre alt sind und der allge-
meinen Meldepflicht unterliegen 
oder, ohne ihr zu unterliegen, sich 
überwiegend in Deutschland auf-
halten.   Für Reisen ins Ausland 
benötigen Kinder bereits ab Geburt 
ein eigenes Reisedokument. Der 
Kinderreisepass ist ein Reisedo-
kument für Kinder unter 12 Jahren. 
Ab einem Alter von 12 Jahren 
benötigen Kinder je nach Reiseziel 
einen Personalausweis oder aber 
einen elektronischen Reisepass.
Wir möchten Sie auf diesem Wege 
daran erinnern, Ihre Dokumente 
(Personalausweise, Reisepässe, 
Kinderreisepässe) auf Gültigkeit 
zu prüfen. Die rechtzeitige Bean-
tragung erspart Ihnen zusätzliche 
Gebühren. Beachten Sie bitte auch, 
dass in verschiedenen Ländern 
ihr Dokument für die Ein- und/
oder Ausreise noch mindestens 
3 – 6 Monate gültig sein sollte. 
Ordnungswidrig handelt, wer ein 
solches gültiges Dokument nicht 
besitzt.

Wichtige Informationen des Einwohnermeldeamtes 

Was benötigen Sie zur Antragstel-
lung eines Dokumentes?
• biometrisches Passfoto,
• gültiges Dokument und Geburts-
urkunde (bei Eheschließung Hei-
ratsurkunde),
• vor Vollendung des 16. Lebens-
jahres ist die Zustimmung der 
Sorgeberechtigten notwendig. Ist 
ein Elternteil allein sorgeberechtigt 
ist es dringend erforderlich einen 
aktuellen Nachweis vom Kreisju-
gendamt vorzulegen,
• zwecks Identitätsprüfung hat die 
Beantragung durch die Sorgebe-
rechtigten gemeinsam mit dem 
Kind zu erfolgen.
Derzeit beträgt die Wartezeit von 
der Antragstellung bis zur Aus-
händigung des Dokumentes ca.  
4 Wochen. Die Ausgabe des Aus-
weises oder Passes hat grundsätz-
lich an die antragstellende Person 
zu erfolgen. Lediglich bei Perso-
nen unter 16 Jahren beim Personal-
ausweis und unter 18 Jahren beim 
Reisepass oder bei Personen, die 
handlungsunfähig sind, erfolgt die 
Ausgabe des Dokumentes an den 
gesetzlichen Vertreter/Betreuer/
Bevollmächtigten. 

Nähere Informationen erhalten Sie 
auch unter www.personalausweis-
portal.de oder auf unserer Home-
page www.gemeinde-ebersbach.
de sowie in unserem Einwohner-
meldeamt. 

Falk Hentschel, Bürgermeister

Sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger,

wir erleben in den letzten Wochen 
ein äußerst dynamisches Infek- 
tionsgeschehen des Coronavirus. 
Der sogenannte Inzidenzwert, der 
auf den Landkreis betrachtet die 
Anzahl der Neuinfektionen in den 
letzten sieben Tagen pro 100.000 
Einwohner wiedergibt, ist über 
diesen Zeitraum ebenfalls täglich 
stark gestiegen und hat normierte 
Grenzen für das Einleiten weiterer 
infektionseindämmender Maßnah-
men um ein Vielfaches überschritten. 

Die Landesregierung hat zuletzt mit 
der Corona-Schutz-Verordnung vom 
30. Oktober 2020 einen Katalog 
weiterer Maßnahmen erlassen, der 
die rasante Zunahme des Infektions-
geschehens eindämmen soll. Diese 
gelten zunächst bis 30. November 
2020; es sind aber in Anbetracht 
der Entwicklung seit dem Verord-
nungserlass für den Dezember 2020 
keine deutlichen Lockerungen zu 
erwarten.

Die gravierenden Eingriffe ins 
öffentliche wie private Leben durch 
die aktuelle Corona-Schutz-Ver-
ordnung sind für uns alle spürbar. 
In der öffentlichen Infrastruktur 
der Gemeinde betrifft dies für den 
November 2020 insbesondere:
1. Schließung der Gemeindever-
waltung und der Geschäftsstelle 
des Abwasserzweckverbandes für 

den Publikumsverkehr – die telefo-
nische Erreichbarkeit während der 
Öffnungszeiten ist gewährleistet
2. Schließung der Jugendclubs
3. Schließung der Dorfgemein-
schaftshäuser für Vermietungen
4. Schließung der Sporthallen für 
den Freizeit- und Amateursport-
betrieb
5. Schließung der Bibliothek in 
Ebersbach
6. Absage von geplanten Veranstal-
tungen der örtlichen Seniorenbe-
treuungen.

Sehr geehrte Seniorinnen und Seni-
oren, die für Anfang Dezember 
geplanten Seniorenweihnachtsfeiern 
in den Ortsteilen müssen wir ange-
sichts der aktuellen Situation und 
der nicht zu erwartenden Besserung 
zum Schutz aller Beteiligten leider 
absagen. Dies bedauere ich sehr, 
sind doch die von unseren örtlichen 
Seniorenbetreuerinnen organisierten 
Weihnachtsfeiern ein jährlicher 
Höhepunkt und wundervoller Jah-
resabschluss zugleich.    

Für die kommende Zeit wünsche 
ich uns trotz aller Herausforderun-
gen und Beschränkungen einen 
weiterhin starken Zusammenhalt 
sowie Sensibilität und Augenmaß 
im täglichen Umgang miteinander. 

Bleiben Sie gesund und starten Sie 
in zwei Wochen gut in den Advent!

Ihr B ürgermeister, F alk H entschel    
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Anzeigenschluss für den nächsten  
RAZ (Weihnachtsanzeiger) 

ist der 02.12.2020.
www.radeburger-anzeiger.de
Ideenwerk Radeburg GmbH 

August-Bebel-Str. 2 
01471 Radeburg

Tel. 03 52 08/8 08 10

Zweckverband Abfallwirtschaft oberes Elbtal

Viele Bürgerinnen und Bürger haben 
bereits entdeckt, dass auf der Inter-
netseite des Verbandes alle wichti-
gen Informationen zur Entsorgung 
zu finden sind. Auch der Abfallka-
lender steht komplett elektronisch 
zur Verfügung. Entweder fertig zum 
Selbstdrucken oder als straßenge-
naue Terminserie zum Einspielen 
in den persönlichen Kalender, zum 
Beispiel auf dem Smartphone. Mit 
Erinnerungsfunktion wird keine 
Entsorgung mehr verpasst.
Die Termine für die Schadstoff- und 
die Weihnachtsbaumsammlung sind 
ebenfalls digital verfügbar. 
Über die Kartenansicht ist der näch-
ste Sammelplatz schnell gefunden. 
Die Abholung von Sperrmüll und 
Elektroaltgeräten am Grundstück 
lässt sich einfach online bestellen. 
Bei Fragen zur richtigen Entsorgung 
reicht oftmals schon ein Blick in 
das umfangreiche Abfall-ABC. Der 
Verband hofft, dass die digitalen 

Abfallkalender 2021 – ganz einfach digital nutzen
Gedruckte Version ab Dezember vorrätig

Angebote zukünftig eine noch grö-
ßere Nutzung erfahren.
Deshalb werden die gedruckten 
Abfallkalender für das kommende 
Jahr nicht mehr direkt an alle 
Haushalte verteilt. Diese Entschei-
dung wurde von den Gremien des 
Zweckverbandes Abfallwirtschaft 
Oberes Elbtal (ZAOE) getroffen, um 
langfristig Kosten und den Ressour-
cenverbrauch für die Herstellung 
und Verteilung des Abfallkalenders 
verringern zu können. 
Wer einen gedruckten Kalender 
benötigt, kann diesen ab sofort im 
Sekretariat der Gemeindeverwaltung 
Ebersbach sowie auf allen ZAOE-
Wertstoffhöfen und in der Verbands-
geschäftsstelle erhalten. Wo genau, 
teilt der Verband ab November auf 
seiner Internetseite oder auf Nach-
frage am Servicetelefon mit.
Geschäftsstelle des ZAOE
Tel.: 0351 4040450, info@zaoe.de, 
www.zaoe.de

Abwasserzweckverband
„Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“

03522/ 38920
Bei Störungsmeldungen erreichen Sie uns über folgende 

Telefonnummer: 0 15 22-5 14 95 33

Bau- und Möbeltischler 
zur Festeinstellung gesucht

Bewerbung schriftlich oder telefonisch an:

Tischlerei Waicsek GmbH
Am Schlosspark 16, 01471 Radeburg, OT Berbisdorf

Tel: 03 52 08 | 3 32 63
tischlerei.waicsek@t-online.de | www.tischlerei-waicsek.de




